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	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
	Dieselkraftstoff

Dieselkraftstoff ist eine gelbliche, mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit, die aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher C-Kettenlänge und Verzweigung besteht. In gleicher Zusammensetzung, jedoch eingefärbt, wird es auch als leichtes Heizöl eingesetzt.

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme durch die Haut können zu Gesundheitsschäden führen. Kann reizen. Kann die Haut entzünden (Ölakne). Kann zu Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit führen. Bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen) besteht erhöhte Entzündungsgefahr. Krebserzeugende Wirkung von den in Dieselkraftstoffen enthaltenen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe wird vermutet.
Wassergefährdend - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! Nicht erwärmen, da sonst mit Luft explosionsfähige Gemische entstehen können! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen! Gefäße nicht offen stehen lassen! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Nach Arbeitsende Hautpflege mit rückfettender Hautcreme. Kraftstoffgetränkte Putzlappen in verschließbaren, nicht brennbaren Behältern sammeln.
Augenschutz
:
Bei Spritzgefahr: Schutzbrille!

Handschutz
:
Handschuhe aus Nitril 
Beim längeren Tragen von Schutzhandschuhen ist eine gerbstoffhaltige Hautschutzsalbe empfehlenswert!

Hautschutz
:
Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme (Öl-in-Wasser-Emulsion) Hautschutzcreme verwenden!

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112

	
	Mit saugfähigem unbrennbaren Material aufnehmen und entsorgen! Berst- und Explosionsgefahr durch Erhitzen! 
Bei Brand in der Umgebung Behälter und Gebinde mit Sprühwasser kühlen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver und Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl)! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung! 

Zuständiger Arzt: 
(


	ERSTE HILFE – Notruf 112
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.
Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidung sofort wechseln. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs- oder Lösungsmittel!
Augenkontakt:
10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen.
Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, für ärztliche Behandlung sorgen.
Einatmen:
An die frische Luft bringen! Atemwege freihalten: Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, ggf. Herz-Lungen Widerbelebung, Notarzt rufen.
Ersthelfer:
Herr/Frau


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! 

Zur Entsorgung sammeln in: Behälter für ölhaltige Abfälle.


<

